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RS OGH 1988/11/8 10ObS139/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1988

Norm

ASVG §273

Rechtssatz

Ein AHS-Lehrer, der keine Lehramtsprüfung abgelegt hat und an einem Privatgymnasium ohne Einschränkungen wie

bisher in einem seiner beiden Fächer tätig sein kann, ist nicht invalide. (hier: Mathematiklehrer, der nicht mehr als

Sportlehrer tätig sein kann.)
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